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(54) Bezeichnung: Fahrradständer

(57) Hauptanspruch: Fahrradständer (10), insbesondere
Fahrrad-Ausstellungsständer, mit einer freistehenden und
selbsttragenden Ständeranordnung (7) zur Aufnahme eines
Rads eines Fahrrads (13),
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Halterungselement (5) zum Haltern eines weiteren Rads
des Fahrrads (13) mittels einer Halterstange (4), die an ei-
nem Ende das Halterungselement (5) aufweist, mit der Stän-
deranordnung (7) verbindbar ist, sodass der Fahrradständer
(10) zwei Positionen zur Halterung des Fahrrads (13) bereit-
stellt, eine horizontale Fahrrad-Halteposition und eine verti-
kale Fahrrad-Halteposition, wobei
– in der horizontalen Fahrrad-Halteposition die Längserstre-
ckung des Fahrrads im Wesentlichen horizontal verläuft und
das Rad (14; 22) oder das weitere Rad (22; 14) des Fahrrads
(13) von der Ständeranordnung (7) in einer in etwa aufrech-
ten Position gehaltert wird,
– in der vertikalen Fahrrad-Halteposition die Längserstre-
ckung des Fahrrads (13) im Wesentlichen vertikal verläuft
und das Rad (14; 22) oder das weitere Rad (22; 14) des
Fahrrads (13) von der Ständeranordnung (7) und das weite-
re Rad (22; 14) oder das Rad (14; 22) des Fahrrads (13) von
dem Halterungselement (5) gehaltert wird, und
– das Halterungselement (5) und die Halterstange (4) linear
höhenverstellbar sind.
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Beschreibung

I. Anwendungsgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Fahr-
radständer, insbesondere einen Fahrrad-Ausstel-
lungsständer, mit einer Ständeranordnung, die frei-
stehend und selbsttragend ist, sodass der Fahrrad-
ständer an einer beliebigen Position in einem Raum
oder auf einer Freifläche positioniert werden kann.

II. Technischer Hintergrund

[0002] Fahrradständer mit verschiedenster Form
und Gestalt sind aus dem Alltag bekannt. Zum Bei-
spiel findet man solche vor öffentlichen Gebäuden
oder in Fahrradkellern von Wohnhäusern. Sie dienen
vor allem dazu, dass Fahrräder, die keinen eigenen
Seitenständer aufweisen, nach dem Abstellen nicht
umfallen. Auch können Fahrradständer genutzt wer-
den, um mehrere Fahrräder möglichst platzsparend
anzuordnen. Es gibt zum Beispiel an die Aufbewah-
rung von Fahrrädern in schmalen Kellerräumen an-
gepasste Fahrradständer, die an einer Wand befes-
tigt sind, um eine Halterung des Fahrrads in vertikaler
Richtung, in der das Vorderrad über dem Hinterrad
oder das Hinterrad über dem Vorderrad angeordnet
ist, zu ermöglichen. Ferner sind für die Aufbewahrung
von Fahrrädern Fahrradständer mit einer gebogenen
Schiene bekannt, welche schräg verläuft und sich so-
wohl am Boden als auch an einer Wand abstützt oder
an diesen befestigt ist. Die Räder des zu haltenden
Fahrrads werden meist in einer einen halbkreisförmi-
gen Querschnitt aufweisenden Schiene mit dessen
Reifen gehalten.

[0003] Neben fest montierten Fahrradständern sind
auch selbsttragende und freistehende Fahrradstän-
der bekannt. Diese weisen im Allgemeinen einen
Standfuß auf und können das Vorderrad oder das
Hinterrad des Fahrrads in einer im Wesentlichen auf-
rechten Position halten. Bei bekannten Fahrradstän-
dern wird zu diesem Zweck das Vorderrad oder das
Hinterrad zwischen zwei Stangen gehalten, wodurch
ein Umkippen des sich zwischen den Stangen befind-
lichen Rads und folglich des gesamten Fahrrads ver-
hindert wird.

[0004] Nachteilig ist bei herkömmlichen Fahrrad-
ständern die geringe Flexibilität, diese an unter-
schiedliche zur Verfügung stehende Räume oder
auch unterschiedliche Fahrradtypen anzupassen.
Zum Beispiel sind Fahrradständer, bei denen ein oder
beide Räder des Fahrrads in einer Schiene oder zwi-
schen zwei Stangen gehalten werden, nur für be-
stimmte Reifenbreiten geeignet. Oder ein für einen
schmalen Kellerraum ausgelegter Fahrradständer, in
welchem das Fahrrad in vertikaler Richtung gehal-
ten werden kann, kann nicht gleichzeitig verwendet
werden, um das Fahrrad in einer horizontalen Positi-

on, in der beide Räder sich in etwa einer Ebene be-
finden, zu lagern. Auch sind herkömmliche Fahrrad-
ständer nicht gleichermaßen an die Aufnahme von
Fahrrädern mit kleinen Rahmengrößen, wie zum Bei-
spiel Kinderräder, und an die Aufnahme von Fahrrä-
dern mit großen Rahmengrößen, wie zum Beispiel
Herrenräder, geeignet. Eine Anpassung des Fahrrad-
ständers an unterschiedlich zur Verfügung stehende
Räume oder an die Aufnahme von Fahrrädern, die
sich in ihrer Rahmengröße sowie ihrem Reifendurch-
messer und ihrer Reifenbreite unterscheiden, ist in
der Regel auch nicht erforderlich, da die einen Fahr-
radständer benötigende Person in der Regel einen
für sich passenden Fahrradständer kauft und diesen
anschließend nicht oder nur sehr selten für einen an-
deren Zweck, zum Beispiel für ein anderes Fahrrad
oder einen anderen Aufbewahrungsort des Fahrrads,
verwenden möchte.

[0005] Soll der Fahrradständer jedoch in Fahrradge-
schäften oder auf Messen zur Präsentation von häu-
fig wechselnden Fahrrädern genutzt werden, ist eine
wiederholte Anpassung des Fahrradständers an un-
terschiedlich zur Verfügung stehende Räume, unter-
schiedlichen Platzbedarf sowie an sich in der Rah-
mengröße, der Reifenbreite, dem Rad- bzw. Reifen-
durchmesser usw. unterscheidende Fahrräder not-
wendig.

III. Darstellung der Erfindung

a) Technische Aufgabe

[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Fahrradständer zu entwickeln, der mit
geringem Aufwand an einen unterschiedlich zum Hal-
tern eines Fahrrads zur Verfügung stehenden Raum
sowie an unterschiedliche Fahrräder angepasst wer-
den kann.

b) Lösung der Aufgabe

[0007] Diese Aufgabe wird mit einem Fahrradstän-
der, insbesondere einem Fahrrad-Ausstellungsstän-
der, mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Wei-
tere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den
Unteransprüchen.

[0008] Erfindungsgemäß wird ein Fahrradständer,
insbesondere ein Fahrrad-Ausstellungsständer, vor-
geschlagen, der eine freistehende und selbsttragen-
de Ständeranordnung zur Aufnahme eines Rads ei-
nes Fahrrads aufweist. Der Fahrradständer weist fer-
ner eine Halterstange und ein Halterungselement
zum Haltern eines weiteren Rads des Fahrrads auf.
Das Halterungselement ist an einem Ende der Hal-
terstange angeordnet, welche mit der Ständeranord-
nung derart verbindbar ist, dass der Fahrradständer
zwei Positionen zur Halterung des Fahrrads bereit-
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stellt, eine horizontale Fahrrad-Halteposition und ei-
ne vertikale Fahrrad-Halteposition.

[0009] In der horizontalen Fahrrad-Halteposition
verläuft die Längserstreckung des in dem Fahrrad-
ständer gehaltenen Fahrrads im Wesentlichen hori-
zontal und das Rad oder das weitere Rad des Fahr-
rads wird von der Ständeranordnung in einer in et-
wa aufrechten Position gehaltert. Abweichungen von
der horizontalen Position des Fahrrads können sich
zum Beispiel ergeben, wenn das von der Ständeran-
ordnung gehalterte Rad des Fahrrads nicht auf dem
Untergrund steht, sondern leicht über diesem gehal-
tert wird, oder der Untergrund, auf welchem die Stän-
deranordnung steht, uneben ist. In der horizontalen
Fahrrad-Halteposition kann das linear höhenverstell-
bare Halterungselement auf dessen geringste Höhe
eingestellt werden, um nicht zu stören, insbesondere
nicht als mechanisches Hindernis zu wirken, oder, um
nicht in das Blickfeld eines Betrachters zu fallen oder
hinter dem Fahrradständer befindliche Elemente zu
verdecken, zum Beispiel, wenn der Fahrradständer
als Ausstellungsständer verwendet wird.

[0010] In der vertikalen Fahrrad-Halterposition ver-
läuft die Längserstreckung des Fahrrads im Wesent-
lichen vertikal und das Rad oder das weitere Rad
des Fahrrads wird von der Ständeranordnung und
das weitere Rad oder das Rad des Fahrrads von
dem Halterungselement gehaltert. Das Halterungs-
element und die dieses tragende Halterstange sind
linear höhenverstellbar, sodass das Halterungsele-
ment in dessen Lage für eine Halterung des Fahrrads
in der vertikalen Fahrrad-Halteposition an die Länge
des zu halternden Fahrrads angepasst werden kann.

[0011] Aufgrund der freistehenden und selbsttragen-
den Ständeranordnung kann der Fahrradständer frei
im Raum positioniert werden. Eine stabile Wand zur
Befestigung des Fahrradständers wird folglich nicht
benötigt. Des Weiteren kann der Fahrradständer mit-
tels der zwei zur Verfügung stehenden Fahrrad-Hal-
tepositionen entsprechend dem zur Verfügung ste-
henden Platz eingesetzt werden.

[0012] Der erfindungsgemäße Fahrradständer, bei
dem das Halterungselement und die Halterstange li-
near höhenverstellbar sind, kann zur Halterung von
Fahrrädern mit unterschiedlichsten Laufradgrößen,
wie z. B. Kinderräder mit Laufradgrößen von 10 bis
14 Zoll oder Jugendräder mit mittleren Laufradgrößen
von beispielsweise 14 bis 20 Zoll oder auch Fahrrä-
der für Erwachsene mit größeren Laufradgrößen von
beispielsweise 20 bis 29 Zoll, verwendet werden.

[0013] Ein im Sinne der Erfindung ausgebildetes
Halterungselement zeichnet sich vor allem dadurch
aus, dass dieses in einen Bereich des Rads oder des
weiteren Rads des Fahrrads, der von zwei benach-
barten Speichen und der Felge des Rads oder des

weiteren Rads definiert ist, eingreifen kann. Das Hal-
terelement kann folglich unabhängig von dem Rad-/
Reifen-/Felgendurchmesser sowie der Rad-/Reifen-/
Felgendicke eingesetzt werden.

[0014] Vorteilhafterweise ist in der vertikalen Fahr-
rad-Halteposition die Ständeranordnung dazu einge-
richtet, das Hinterrad des Fahrrads aufzunehmen und
das Halterungselement dazu eingerichtet, in den Be-
reich des Vorderrads des Fahrrads einzugreifen. Eine
derartige vertikale Fahrrad-Halteposition ermöglicht
ein einfaches Einbringen des Fahrrads in den Fahr-
radständer, indem das Fahrrad soweit aufgerichtet
wird, dass dieses auf dem Hinterrad steht, anschlie-
ßend das Hinterrad in die Ständeranordnung gerollt
wird und danach das Vorderrad zur Seite gekippt
wird, sodass das vorzugsweise hakenartige Halte-
rungselement in den Bereich zwischen zwei benach-
barten Speichen und der Felge eingeführt werden
kann, und dann das Fahrrad, nachdem das Vorder-
rad nach hinten in den Haken gesunken ist, von dem
Fahrradständer gehalten wird.

[0015] Sollte das Hinterrad zum Beispiel zu Ausstel-
lungszwecken auf Augenhöhe des Betrachters ange-
ordnet werden sollen, kann die Ständeranordnung in
der vertikalen Fahrrad-Halteposition dazu eingerich-
tet sein, das Vorderrad aufzunehmen, und das Halte-
rungselement dazu eingerichtet sein, in den Bereich
des Hinterrads des Fahrrads einzugreifen.

[0016] Eine stabile und standhafte Ständeranord-
nung kann erzielt werden, wenn diese wenigstens
eine Querstange und eine an einem Befestigungs-
punkt an der wenigstens einen Querstange befes-
tigte Hauptstange umfasst, die sich von dem Be-
festigungspunkt ausgehend in zwei Richtungen er-
streckt. Die Querstange verläuft dementsprechend
quer zu der Hauptstange und liegt vorzugsweise auf
dem Untergrund auf. Eventuell an die Querstange an-
gebrachte Gummierungen können ein Wegrutschen
oder ein Verrutschen auf dem Untergrund vermei-
den. Ein dritter Auflagepunkt auf dem Untergrund
kann von der Hauptstange bereitgestellt werden oder
zwei weitere Auflagepunkte können durch eine wei-
tere Querstange, die mit der Hauptstange verbunden
ist und vorzugsweise auch auf dem Untergrund auf-
liegt, bereitgestellt werden.

[0017] Die Hauptstange kann in zwei Teilbereiche
aufgeteilt werden, welche sich von dem Befesti-
gungspunkt aus in unterschiedliche Richtungen er-
strecken. In einem ersten Teilbereich der Hauptstan-
ge ist diese gerade und erstreckt sich im Wesentli-
chen vertikal und in einem zweiten Teilbereich der
Hauptstange weist diese eine Biegung auf. Der Win-
kel, welcher zwischen den Teilbereichen der Haupt-
stange, die sich von dem Befestigungspunkt der
Hauptstange an der Querstange weg erstrecken, be-
trägt vorzugsweise ≤ 90°.
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[0018] Um das Rad oder das weitere Rad des Fahr-
rads in der Ständeranordnung aufzunehmen, um-
fasst diese ferner eine Hilfsstange, welche derart an-
geordnet ist, dass zwischen der Haupt- und der Hilfs-
stange das Rad oder das weitere Rad des Fahrrads
aufgenommen werden kann.

[0019] In diesem Zusammenhang ist es besonders
vorteilhaft, wenn die Hauptstange in deren vertikaler
Erstreckung, also in dem ersten Teilbereich, einen
Hohlraum aufweist, welcher dazu eingerichtet ist, die
Halterstange derart aufzunehmen, dass ein Auszie-
habstand zwischen dem Ende der Hauptstange und
dem das Halterungselement aufweisenden Ende der
Halterstange einstellbar ist. In dieser vorteilhaften La-
gerung der Hauptstange sind demnach die Haupt-
stange und die Halterstange teleskopierbar, um das
an einem Ende der Hauptstange angebrachte Halte-
rungselement in der Höhe verstellen zu können. Mit-
tels dieser Höhenverstellung kann der Fahrradstän-
der an sich in deren Größe unterscheidende Fahrrä-
der angepasst werden. Auch wird ermöglicht, dass
die Halterstange, bei der horizontalen Halterung des
Fahrrads eingefahren werden kann, sodass diese
kein nach oben ragendes, störendes, mechanisches
Hindernis bilden kann und im Übrigen bei der Be-
trachtung eines horizontal gehaltenen Fahrrads den
Betrachter nicht stört bzw. durch die Halterstange und
dessen Halterungselement keine sich eventuell da-
hinter befindlichen Gegenstände verdeckt werden.

[0020] In vorteilhafter Weise können Befestigungs-
mittel vorgesehen sein, um die Halterstange, wenn
deren Ausziehabstand eingestellt ist, zu fixieren. Vor-
teilhafterweise kann diese Fixierung für jeden ein-
stellbaren Ausziehabstand stufenlos erfolgen.

[0021] Um eine eine einfache Bedienbarkeit ermögli-
chende Fixierung des eingestellten Ausziehabstands
zu ermöglichen, handelt es sich vorteilhafterweise
bei den Befestigungsmitteln um eine ohne Werk-
zeug betätigbare Rändelschraube. Ein Abschnitt die-
ser durchsetzt vorteilhafterweise eine Aussparung
der Hauptstange, sodass zum Festklemmen der Hal-
terstange die Rändelschraube gegen die Halterstan-
ge schraubbar ist.

[0022] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, die Hauptstange und die
Hilfsstange mittels wenigstens eines Verbindungs-
elements miteinander zu verbinden, dessen Länge
veränderbar ist. Auch können anstelle einer verän-
derbaren Länge des Verbindungselements mehre-
re Verbindungselemente mit variabler Länge bereit-
gestellt sein. Mittels der veränderlichen Länge des
Verbindungselements kann der Abstand zwischen
der Haupt- und der Hilfsstange, zwischen welche
das erste oder das weitere Rad aufgenommen wird,
verändert werden. Dies ermöglicht eine Anpassung
des Fahrradständers zur Aufnahme von Rädern mit

unterschiedlichen Reifenbreiten, sodass ein seitli-
ches Wegkippen des sich zwischen der Haltestan-
ge und der Hilfsstange befindlichen Rads verhin-
dert wird. Vorteilhafterweise sind die Verbindungsele-
mente derart in deren Länge veränderbar oder mit
solchen Längen bereitgestellt, dass unterschiedliche
Reifenbreiten, wie zum Beispiel von Rennrad-Reifen,
Stadtrad-Reifen, Trekkingrad-Reifen, Mountainbike-
Reifen oder Fat-Bike-Reifen, aufgenommen werden
können.

[0023] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, die Stän-
deranordnung des Fahrradständers möglichst stabil
auszubilden, um einen sicheren Halt gewährleisten
zu können, z. B. in Situationen, in denen Personen
unbeabsichtigt gegen den Fahrradständer oder ein
in dem Fahrradständer gehaltenes Fahrrad kommen.
Zu diesem Zweck können die Haupt- und Hilfsstan-
ge an einem jeweiligen Befestigungspunkt mit der
Querstange verbunden sein. Um dennoch den Fahr-
radständer an verschiedene Reifenbreiten anzupas-
sen, kann die Beabstandung der Befestigungspunk-
te und folglich die Beabstandung zwischen Haupt-
und Hilfsstange veränderbar sein und vorzugsweise
mit der Länge der Verbindungselemente im Wesentli-
chen übereinstimmen. Des Weiteren kann zumindest
die Hauptstange mit einer an dieser angebrachten
Strebe verstärkt sein, die den ersten und den zweiten
Teilbereich der Hauptstange verbindet.

[0024] Ein im Sinne der Erfindung ausgebildeter
Fahrradständer, der flexibel an unterschiedlichste
Größen und Typen von Fahrrädern anpassbar ist,
kann zwei Verbindungselemente in dem zweiten Teil-
bereich der Hauptstange aufweisen, die die Haupt-
und Hilfsstange miteinander verbinden. Der Abstand
der beiden Verbindungselemente voneinander ist
einstellbar, wodurch der Fahrradständer an die Auf-
nahme von Fahrrädern mit verschiedenen Rad-/
Reifendurchmessern angepasst werden kann. Die
zwei Verbindungselemente verhindern eine Rollbe-
wegung des zwischen diesen aufgenommenen Ra-
des in der Fahrradrahmenebene. Folglich kann durch
die Einstellbarkeit des Abstands der Verbindungsele-
mente eine Anpassung an verschiedene Rad- bzw.
Reifendurchmesser erfolgen. Wäre dies nicht der
Fall, könnten zum Beispiel sehr kleine Rad- bzw.
Reifendurchmesser, wie z. B. von Kinderrädern, zwi-
schen den Verbindungselementen hin und her rollen
oder sehr große Raddurchmesser, wie z. B. Räder
mit einem Durchmesser von 29 Zoll auf den Verbin-
dungselementen leicht hin und her rollen. Ein sicherer
Stand ist folglich nur möglich, wenn die Verbindungs-
elemente auf den Rad- bzw. Reifendurchmesser des
zu haltenden Fahrrads angepasst werden kann.

[0025] In diesem Zusammenhang ist es besonders
vorteilhaft, wenn wenigstens eines der beiden Ver-
bindungselemente mit der Hauptstange und der Hilfs-
stange lösbar verbunden ist.
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[0026] Vorteilhafterweise sind beide Verbindungs-
elemente mit verschiedenen Längen bereitgestellt.
Dadurch kann der Fahrradständer sowohl zur Auf-
nahme von Fahrrädern mit Rädern mit verschiede-
nen Rad- bzw. Reifendurchmessern als auch mit ver-
schiedenen Reifenbreiten angepasst werden.

[0027] Vorteilhafterweise sind ebenso die beiden
Verbindungselemente zweiteilig ausgeführt, wobei
die beiden Teile derart ineinander eingreifen, dass
die Länge jedes Verbindungselements in teleskopier-
barer Weise veränderbar ist. Dies ermöglicht eine
schnelle und einfache Anpassung der Länge der Ver-
bindungselemente, sodass der Fahrradständer inner-
halb kürzester Zeit an die Reifenbreite des aufzuneh-
menden Fahrrads angepasst werden kann.

[0028] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, zwei Aus-
führungsformen der teleskopierbaren Verbindungs-
elemente bereitzustellen. Dabei kann in einer ersten
Ausführungsform im montierten Zustand eine Beab-
standung der Hauptstange von der Hilfsstange zu-
mindest in dem zweiten Teilbereich der Hauptstan-
ge zwischen 50 mm und 90 mm und in einer zwei-
ten Ausführungsform zwischen 100 mm und 150 mm
vorgesehen sein. Mittels der ersten Ausführungs-
form können somit zum Beispiel Fahrräder mit eher
schmalen Reifen, wie zum Beispiel Rennrad-Reifen
mit einer typischen Breite von etwa 23 mm bis 28 mm,
typische Stadtrad-Reifen mit einer Breite von in et-
wa 30 mm bis 40 mm oder auch Mountainbike-Reifen
mit einer typischen Breite von etwa 35 mm bis zu 60
mm, aufgenommen werden. Die zweite Ausführungs-
form ist hingegen an die Aufnahme von eher breite-
ren Mountainbike-Reifen, wie beispielsweise 27,5'' +
Reifen, oder Fat-Bike-Reifen angepasst.

[0029] Für eine einfache Herstellbarkeit des Fahr-
radständers kann die Hauptstange einstückig herge-
stellt sein oder für einen einfachen Transport des
Fahrradständers kann die Hauptstange aus einer
Mehrzahl von Einzelstangen und einem oder meh-
reren Zwischenelementen zusammenfügbar sein. Ei-
ne kostengünstige Herstellung des Fahrradständers
könnte zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass
die Haupt- und die Hilfsstange sich in ihrer Formge-
bung gleichen bzw. identisch sind. In diesem Sinne
wäre es für einen flexiblen Einsatz des Fahrradstän-
ders außerdem vorteilhaft, wenn die Hilfsstange glei-
chermaßen wie die Hauptstange einen Hohlraum auf-
weist, der zur Aufnahme der Halterstange geeignet
ist.

c) Ausführungsbeispiele

[0030] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung beispielhaft anhand der
Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:

[0031] Fig. 1: eine perspektivische Ansicht eines
ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Fahrradständers mit eingezogener Halterstange;

[0032] Fig. 2: eine perspektivische Ansicht eines
zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungsge-
mäßen Fahrradständers mit eingezogener Halter-
stange;

[0033] Fig. 3: eine perspektivische Ansicht eines
dritten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Fahrradständers mit ausgezogener Halterstan-
ge;

[0034] Fig. 4: eine Explosionsdarstellung eines er-
findungsgemäßen Fahrradständers gemäß dem drit-
ten Ausführungsbeispiel;

[0035] Fig. 5a–c): einen erfindungsgemäßen Fahr-
radständer gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel
in Draufsicht a), in Frontansicht b) und in Seitenan-
sicht c);

[0036] Fig. 6a–b): einen erfindungsgemäßen Fahr-
radständer, in dem in a) ein Mountainbike und in b)
ein Kinderfahrrad jeweils in einer vertikalen Fahrrad-
Halteposition aufgenommen ist;

[0037] Fig. 7: einen erfindungsgemäßen Fahrrad-
ständer, in dem ein Fahrrad in der horizontalen Fahr-
rad-Halteposition in dem Fahrradständer aufgenom-
men ist; und

[0038] Fig. 8a–b): mehrere Frontansichten eines er-
findungsgemäßen Fahrradständers mit unterschied-
licher Beabstandung von Haupt- und Hilfsstange.

[0039] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Fahrradständers 10, welcher eine Ständeranord-
nung 7 mit einer Hauptstange 1, einer Querstange
2, einer Hilfsstange 3 sowie einer Halterstange 4, an
welcher ein Halterungselement 5 angebracht ist, um-
fasst. Die Hauptstange 1 ist mit der Querstange 2 an
einem Befestigungspunkt 6 verbunden. Die Ständer-
anordnung 7 ist mittels der drei Auflagepunkte 8, wo-
von zwei von der Querstange ausgebildet sind und ei-
ner von der Hauptstange ausgebildet ist, freistehend
und selbsttragend.

[0040] Die Hauptstange 1 erstreckt sich von dem Be-
festigungspunkt 6 aus in zwei Richtungen und ist so-
mit durch den Befestigungspunkt 6 unterteilt in einen
ersten Teilbereich 9 und einen zweiten Teilbereich
11. Wie in Fig. 1 ersichtlich, erstreckt sich der ers-
te Teilbereich 9 der Hauptstange 1 in vertikaler Rich-
tung und der zweite Teilbereich 11 der Hauptstange
1 weist eine Biegung auf. Die sich von dem Befesti-
gungspunkt 6 erstreckenden Teilbereiche 9, 11 der
Hauptstange 1 bilden einen Winkel 12, welcher klei-
ner als 90° ist.
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[0041] Ein Fahrrad 13 kann mit dessen Vorderrad
14 in der Ständeranordnung 7 zwischen der Haupt-
stange 1 und der Hilfsstange 3 aufgenommen wer-
den, wie zum Beispiel in Fig. 7 ersichtlich. Zu die-
sem Zweck verläuft die Hilfsstange 3 in dem zweiten
Teilbereich 11 der Hauptstange 1 zumindest teilweise
parallel zu der Hauptstange 1 und ermöglicht es das
Vorderrad 14 des Fahrrads 13 vor dem Wegrollen zu
sichern und gleichzeitig seitlich zu stabilisieren, so-
dass dieses nicht zur Seite kippen kann.

[0042] Um ein Fahrrad 13 in einer vertikalen Fahr-
rad-Halteposition in den Fahrradständer aufzuneh-
men, wie beispielsweise in Fig. 6 gezeigt, kann die
in der Hauptstange 1 aufgenommene Halterstange 4
nach oben ausgezogen werden und mit dessen Hal-
terelement 5 in einen Bereich 23 zwischen zwei be-
nachbarten Speichen 24 und einer Felge 25 des Vor-
derrads 14 eingreifen. Ein Hinterrad 22 des Fahrrads
13 wird in der in Fig. 6 dargestellten vertikalen Fahr-
rad-Halteposition von der Ständeranordnung 7 gehal-
ten.

[0043] Die Halterstange 4 ist in den dargestellten
Ausführungsbeispielen mit einem runden Querschnitt
ausgebildet und kann in das nach oben hin offene und
hohle Rohr der Hauptstange 1, welches ebenso ei-
nen runden Querschnitt aufweist, eingesetzt werden.
Die Halterstange 4 ist höhenverstellbar, indem die-
se unterschiedlich weit aus der Hauptstange 1 her-
ausziehbar ist. Es ergeben sich folglich unterschied-
liche Ausziehabstände 15 zwischen dem Ende der
Halterstange 4, an der das Halterungselement 5 an-
gebracht ist, und dem Ende des ersten Teilbereichs 9
der Hauptstange 1. Wie in Fig. 6 ersichtlich, kann mit-
tels des einstellbaren Ausziehabstands 15 der Fahr-
radständer an Fahrräder mit unterschiedlicher Größe
angepasst werden. Die Halterstange 4 kann, nach-
dem der gewünschte Ausziehabstand 15 eingestellt
ist, mittels eines Befestigungsmittels 16, welches als
Rändelschraube 16 dargestellt ist, fixiert werden. Ein
Abschnitt der Rändelschraube 16 durchsetzt dabei
die Hauptstange 1 und drückt derart gegen die Hal-
terstange 4, dass diese fixiert ist.

[0044] Eine Hülse 26 (Fig. 4), die in die nach oben
hin offene Hauptstange 1 eingesetzt ist, kann die
Gleiteigenschaften zwischen Hauptstange 1 und Hal-
terstange 4 verbessern. Dabei sollte die Hülse 26 ei-
ne Aussparung aufweisen, die mit der für die Rändel-
schraube vorgesehenen Aussparung der Hauptstan-
ge in Flucht gebracht werden kann, sodass die Rän-
delschraube im festgezogenen Zustand gegen die
Halterstange 4 drückt.

[0045] Das Halterungselement 5, welches, wie in
Fig. 6 gezeigt, in das Vorderrad 14 oder das Hinter-
rad 22 des Fahrrads 13 eingreifen kann, ist hakenför-
mig bzw. L-förmig ausgebildet und, um die Speichen

24 bzw. die Felge 25 des Fahrrads 13 nicht zu zer-
kratzen, gummiert.

[0046] Für einen sicheren Halt des Fahrradständers
10 sind die Auflagepunkte 8 ebenso gummiert oder
mit Gummikappen versehen.

[0047] In Fig. 2 kennzeichnen gleiche Bezugszei-
chen gleiche Teile wie in Fig. 1. Das in Fig. 2 gezeig-
te Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem in
Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel durch ein Ver-
bindungselement 17, welches die Hauptstange 1 und
die Hilfsstange 3 verbindet. In Fig. 1 ist die Hilfsstan-
ge 3 stattdessen an die Hauptstange 1 angeschweißt.

[0048] Das Verbindungselement 17 dient einer Be-
abstandung 21 der Hilfsstange 3 von der Hauptstan-
ge 1. Zur Anpassung der Beabstandung 21 an un-
terschiedliche Reifenbreiten ist das Verbindungsele-
ment 17 zweiteilig ausgeführt und in dessen Län-
ge, zum Beispiel mittels zweier teleskopierbarer Teil-
stangen, veränderbar. Die Länge des Verbindungs-
elements 17 definiert im Wesentlichen die Beabstan-
dung 21 von Haupt- und Hilfsstange 1, 3. Abweichun-
gen zwischen der Beabstandung 21 von Haupt- und
Hilfsstange 1, 3 und der Länge des Verbindungsele-
ments 17 können sich beispielsweise durch die Mon-
tage oder durch die Verwendung von Unterlegeschei-
ben ergeben.

[0049] Das in den Fig. 3 bis Fig. 5 dargestellte dritte
Ausführungsbeispiel zeigt eine stabilere Ausführung
des Fahrradständers 10 im Vergleich zu den in den
Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispielen.
Gleiche Bezugszeichen kennzeichnen gleiche Teile
wie in den Fig. 1 und Fig. 2. Vorangehend eingeführ-
te Bauteile und Funktionen sind in dem dritten Aus-
führungsbeispiel gleichermaßen enthalten.

[0050] Wie in der perspektivischen Ansicht der Fig. 3
zu erkennen, ist die Hauptstange 1 mittels einer Stre-
be 18, die mit der Hauptstange 1 sowohl in dem ers-
ten Teilbereich 9 als auch in dem zweiten Teilbereich
11 der Hauptstange 1 verschweißt ist, stabilisiert. Des
Weiteren ist die Hauptstange 1 an deren Ende in dem
zweiten Teilbereich 11 mit einer weiteren Querstange
19 verbunden. Der Fahrradständer 10 gemäß dem
dritten Ausführungsbeispiel weist folglich vier Aufla-
gepunkte 8 auf.

[0051] Gemäß dem in Fig. 3 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel gleichen sich die Haupt- und Hilfsstan-
ge 1, 3 in deren Form. Auch weist die Hilfsstange 3
eine diese stabilisierende Strebe 18 auf. Es ist an die-
ser Stelle auch denkbar, dass die Hilfsstange 3, glei-
chermaßen wie die Hauptstange 1, eine Aufnahme
für die Halterstange 4 und das an diese angebrachte
Halterelement 5 aufweist.
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[0052] Die Haupt- und Hilfsstange 1, 3 sind mittels
zwei Verbindungselementen 17, 17', deren in Fig. 6a)
gekennzeichneter Abstand 20 voneinander veränder-
bar ist, verbunden. Dabei ist es für die Erfindung uner-
heblich, ob der Abstand 20 veränderbar ist, indem nur
eines der beiden Verbindungselemente 17, 17' oder
beide Verbindungselemente 17, 17' an unterschiedli-
chen Positionen an der Haupt- und Hilfsstange 1, 3
befestigt werden können. Die Befestigung der Verbin-
dungselemente 17, 17' an der Haupt- und Hilfsstange
1, 3 kann stufenlos, beispielsweise mittels nicht dar-
gestellter Schienen, erfolgen oder es können, wie in
Fig. 3 gezeigt, mehrere diskrete Befestigungspunkte
vorhanden sein.

[0053] Der Abstand 20 der Verbindungselemente
17, 17' voneinander liegt in einem Bereich von 220
mm bis 330 mm, vorzugsweise von 235 mm bis 315
mm. Somit kann der Abstand 20 an unterschiedliche
Raddurchmesser angepasst werden, wie zum Bei-
spiel in Fig. 6a) für ein Erwachsenen-Mountainbike
und in Fig. 6b) für ein Kinder-/Jugendfahrrad gezeigt.

[0054] Des Weiteren kann zusätzlich in dem ersten
Teilbereich 9 der Hauptstange 1 ein zusätzliches Ver-
bindungselement 17'' zwischen Haupt- und Hilfsstan-
ge 1, 3 vorhanden sein, um die Stabilität des Fahr-
radständers 10 weiter zu erhöhen.

[0055] Wie in Fig. 8 gezeigt, können alle Verbin-
dungselemente 17, 17', 17'' zwischen der Haupt- und
Hilfsstange 1, 3 teleskopierbar sein, sodass die Be-
abstandung 21 zwischen Haupt- und Hilfsstange 1,
3 veränderbar ist. Die beiden Fahrradständer 10 in
Fig. 8a) zeigen Verbindungselemente 17, 17', 17'',
welche eine Beabstandung 21 von zum Beispiel 60
mm und zum Beispiel 80 mm ermöglichen. Die bei-
den Fahrradständer 10 in Fig. 8b) zeigen eine zweite
Ausführungsform der Verbindungselemente 17, 17',
17'', die eine Beabstandung 21 von Haupt- und Hilfs-
stange 1, 3 von zum Beispiel 115 mm und zum Bei-
spiel 135 mm ermöglichen. Eine Beabstandung 21
von Haupt- und Hilfsstange 1, 3 von ca. 60 mm er-
möglicht die Aufnahme von Reifenbreiten bis 2,25
Zoll, eine Beabstandung 21 von ca. 80 mm ermöglicht
eine Aufnahme einer Reifenbreite bis 3,0 Zoll, eine
Beabstandung 21 von in etwa 115 mm erlaubt eine
Aufnahme von Reifen mit einer Reifenbreite von 4,5
Zoll und eine Beabstandung 21 von 135 mm ermög-
licht eine Aufnahme von Reifen mit einer Breite von
5,3 Zoll.

[0056] Mittels der Einstellung des Abstands 20, der
Beabstandung 21 sowie des Ausziehabstands 15 ist
der erfindungsgemäße Fahrradständer 10 zur Auf-
nahme unterschiedlichster Fahrräder anpassbar, die
sich hinsichtlich ihres Rad-/Reifendurchmessers, ih-
rer Reifenbreite und ihrer Rahmengröße unterschei-
den.

[0057] Wie in Fig. 4 ersichtlich, können die Verbin-
dungselemente 17, 17', 17'' mittels Schrauben mit
der Haupt- und Hilfsstange 1, 3 verbunden sein und
die Haupt- und Hilfsstange 1, 3 können ebenso mit-
tels Schraubverbindungen mit den Querstangen 2, 19
verbunden sein. In einer nicht dargestellten Varian-
te des Fahrradständers ist die Hauptstange mit den
Querstangen sowie einem Verbindungselement des
ersten Teilbereichs 9 und, wenn vorhanden, einem
Verbindungselement des zweiten Teilbereichs 11 un-
lösbar fest verbunden, beispielsweise verschweißt.

[0058] Die in den Fig. 1 bis Fig. 8 dargestellte Stän-
deranordnung weist eine Relation zwischen dem ers-
ten Teilbereich 9 und dem zweiten Teilbereich 11
der Hauptstange 1 von in etwa 1:0,75 auf. Auch sind
Relationen von 1:0,75 bis 1:1 oder bis 1:1,25 denk-
bar. Bei einer nicht dargestellten Ausführungsform,
bei der der erste Teilbereich 9 verkürzt ist, also eine
Relation von 1:1 bis 1:1,25 vorliegt, kann die vertika-
le Halterung von großen Fahrrädern ggf. nur möglich
sein, wenn die ausziehbare Halterstange aus mehr
als zwei Stangen, welche teleskopierbar sind, herge-
stellt ist.

Bezugszeichenliste

1 Hauptstange
2 Querstange
3 Hilfsstange
4 Halterstange
5 Halterelement
6 Befestigungspunkt
7 Ständeranordnung
8 Auflagepunkte
9 erster Teilbereich der Haupt-

stange
10 Fahrradständer
11 zweiter Teilbereich der

Hauptstange
12 Winkel
13 Fahrrad
14 Vorderrad
15 Ausziehabstand
16 Befestigungsmittel, Rändel-

schraube
17, 17', 17'' Verbindungselement
18 Strebe
19 weitere Querstange
20 Abstand
21 Beabstandung
22 Hinterrad
23 Bereich
24 Speiche
25 Felge
26 Hülse
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Schutzansprüche

1.    Fahrradständer (10), insbesondere Fahrrad-
Ausstellungsständer, mit einer freistehenden und
selbsttragenden Ständeranordnung (7) zur Aufnah-
me eines Rads eines Fahrrads (13),
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Halterungselement (5) zum Haltern eines weite-
ren Rads des Fahrrads (13) mittels einer Halterstan-
ge (4), die an einem Ende das Halterungselement
(5) aufweist, mit der Ständeranordnung (7) verbind-
bar ist, sodass der Fahrradständer (10) zwei Positio-
nen zur Halterung des Fahrrads (13) bereitstellt, eine
horizontale Fahrrad-Halteposition und eine vertikale
Fahrrad-Halteposition, wobei
– in der horizontalen Fahrrad-Halteposition die Läng-
serstreckung des Fahrrads im Wesentlichen horizon-
tal verläuft und das Rad (14; 22) oder das weitere Rad
(22; 14) des Fahrrads (13) von der Ständeranordnung
(7) in einer in etwa aufrechten Position gehaltert wird,
– in der vertikalen Fahrrad-Halteposition die Längs-
erstreckung des Fahrrads (13) im Wesentlichen ver-
tikal verläuft und das Rad (14; 22) oder das weitere
Rad (22; 14) des Fahrrads (13) von der Ständeran-
ordnung (7) und das weitere Rad (22; 14) oder das
Rad (14; 22) des Fahrrads (13) von dem Halterungs-
element (5) gehaltert wird, und
– das Halterungselement (5) und die Halterstange (4)
linear höhenverstellbar sind.

2.  Fahrradständer (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Halterungselement (5)
ein Hakenelement (5) ist, welches in einen Bereich
(23) des Rads oder des weiteren Rads des Fahrrads
(13), der von zwei benachbarten Speichen (24) und
der Felge (25) des Rads oder des weiteren Rads de-
finiert ist, eingreifen kann.

3.  Fahrradständer (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in der vertikalen Fahrrad-Halteposition die Ständer-
anordnung (7) dazu eingerichtet ist, das Hinterrad
(22) des Fahrrads (13) aufzunehmen, und das Halte-
rungselement (5) dazu eingerichtet ist, in das Vorder-
rad (14) des Fahrrads (13) einzugreifen.

4.    Fahrradständer (10) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass in der vertikalen
Fahrrad-Halteposition die Ständeranordnung (7) da-
zu eingerichtet ist, das Vorderrad (14) des Fahrrads
(13) aufzunehmen, und das Halterungselement (5)
dazu eingerichtet ist, in das Hinterrad (22) des Fahr-
rads (13) einzugreifen.

5.  Fahrradständer (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ständeranordnung (7) umfasst:
– wenigstens eine Querstange (2),

– eine an einem Befestigungspunkt (6) der einen
Querstange (2) befestigte Hauptstange (1), die sich
von dem Befestigungspunkt (6) ausgehend in zwei
Richtungen erstreckt, wobei
– ein Winkel (12), der zwischen den sich von dem
Befestigungspunkt (6) weg erstreckenden Teilberei-
che (9, 11) der Hauptstange 1 ausgebildet ist, kleiner
gleich 90° beträgt,
– ein erster Teilbereich (9) der Hauptstange (1) gera-
de ist und sich im Wesentlichen vertikal erstreckt und
– ein zweiter Teilbereich (11) der Hauptstange (1) ei-
ne Biegung aufweist, und
– eine Hilfsstange (3), welche derart angeordnet ist,
dass das Rad oder das weitere Rad des Fahrrads
(13) zwischen der Haupt- und Hilfsstange (1, 3) auf-
genommen werden kann.

6.  Fahrradständer (10) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hauptstange (1) in deren
vertikaler Erstreckung einen Hohlraum aufweist, wel-
cher dazu eingerichtet ist, die Halterstange (4) der-
art aufzunehmen, dass ein Ausziehabstand (15) zwi-
schen dem Ende der Hauptstange (1) und dem das
Halterungselement (5) aufweisenden Ende der Hal-
terstange (4) einstellbar ist.

7.  Fahrradständer (10) nach einem der Ansprüche
5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass Befesti-
gungsmittel (16) vorgesehen sind, um die Halterstan-
ge (4), wenn der Ausziehabstand (15) eingestellt ist,
zu fixieren.

8.  Fahrradständer (10) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass es sich bei den Befestigungs-
mitteln (16) um eine Rändelschraube (16) handelt,
wobei ein Abschnitt der Rändelschraube (16) eine
Aussparung der Hauptstange (1) durchsetzt und zum
Festklemmen der Halterstange (4) gegen selbige
schraubbar ist.

9.  Fahrradständer (10) nach einem der Ansprüche
5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Haupt-
stange (1) und die Hilfsstange (3) mittels wenigs-
tens eines Verbindungselements (17, 17', 17'') mit-
einander verbunden sind, dessen Länge veränderbar
ist, und/oder mehrere Verbindungselemente (17, 17',
17'') mit variabler Länge bereitgestellt sind.

10.    Fahrradständer (10) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haupt- und Hilfs-
stange (1, 3) an einem jeweiligen Befestigungspunkt
(6) mit der Querstange (2) verbunden sind, wobei
die Beabstandung (21) der Befestigungspunkte (6)
und folglich die Beabstandung (21) zwischen Haupt-
und Hilfsstange (1, 3) veränderbar ist und vorzugs-
weise mit der Länge des oder der mehreren Verbin-
dungselemente (17, 17', 17'') im Wesentlichen über-
einstimmt.
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11.  Fahrradständer (10) nach einem der Ansprü-
che 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hauptstange (1) mit einer an dieser angebrachten
Strebe (18) verstärkt ist, wobei die Strebe (18) den
ersten (9) und den zweiten Teilbereich (11) der
Hauptstange (1) verbindet.

12.  Fahrradständer (10) nach einem der Ansprü-
che 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zwei
Verbindungselemente (17, 17') den zweiten Teilbe-
reich der Hauptstange (1) mit der Hilfsstange (3)
verbinden und der Abstand (20) der Verbindungs-
elemente (17, 17') voneinander zur Anpassung des
Fahrradständers (10) an die Aufnahme von verschie-
denen Rad-/Reifendurchmessern einstellbar ist.

13.    Fahrradständer (10) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der
beiden Verbindungselemente (17, 17') des zweiten
Teilbereichs (11) der Hauptstange (1) mit der Haupt-
stange (1) und der Hilfsstange (3) lösbar verbunden
ist.

14.  Fahrradständer (10) nach einem der Ansprü-
che 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verbindungselemente (17, 17', 17'') in verschiede-
nen Längen bereitgestellt sind oder die Verbindungs-
elemente (17, 17', 17'') zweiteilig sind und vorzugs-
weise wenigstens ein Teil davon in verschiedenen
Längen bereitgestellt ist.

15.    Fahrradständer (10) nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Teile des
zweiteiligen Verbindungselements (17, 17', 17'') der-
art ineinander eingreifen, dass die Länge des Verbin-
dungselements (17, 17', 17'') in teleskopierbarer Wei-
se veränderbar ist.

16.    Fahrradständer (10) nach Anspruch 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweiteiligen, te-
leskopierbaren Verbindungselemente (17, 17', 17'')
im montierten Zustand eine Beabstandung (21) der
Hauptstange (1) von der Hilfsstange (3) in dem zwei-
ten Teilbereich (11) der Hauptstange (1) in einer ers-
ten Ausführungsform zwischen 50 mm und 90 mm
und in einer zweiten Ausführungsform zwischen 100
mm und 150 mm ermöglichen.

17.  Fahrradständer (10) nach einem der Ansprü-
che 5 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hauptstange (1) einstückig hergestellt ist.

18.  Fahrradständer (10) nach einem der Ansprü-
che 5 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hauptstange (1) aus einer Mehrzahl von Einzelstan-
gen und einem oder mehreren Zwischenelementen
zusammenfügbar ist.

19.  Fahrradständer (10) nach einem der Ansprü-
che 5 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass sich

die Haupt- und Hilfsstange (1, 3) in deren Formge-
bung gleichen.

20.  Fahrradständer (10) nach einem der Ansprü-
che 5 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hilfsstange (3) einen Hohlraum aufweist, der dem der
Hauptstange (1) entspricht und zur Aufnahme der
Halterstange (4) geeignet ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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